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BETRIEBSBESICHTIGUNGEN FÜR SCHULKLASSEN 

Herzlich willkommen in der KEZO! 

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an der Kehrichtverwertung Zürcher Oberland und freuen 

uns, Sie und Ihre Schülerinnen und Schüler durch unsere Anlage zu führen. 

Damit die Sicherheit aller Teilnehmenden jederzeit gewährleistet ist und der Besuch zu 

einem gelungenen Erlebnis wird, bitten wir Sie, die folgenden Regeln zu beachten und diese 

mit der ganzen Klasse sowie den Begleitpersonen zu besprechen. Vielen Dank für Ihre 

Unterstützung! 

VERHALTENSREGELN 

 Halte Dich unbedingt an alle Anweisungen der Führungsperson oder von weiteren 

Mitarbeitenden der KEZO. 

 Die Anlage darf nur mit festen, geschlossenen Schuhen betreten werden (keine, 

Sandalen, Flipflops etc.) 

 Bleibt jederzeit bei eurer Gruppe. 

 Während des ganzen Rundgangs gilt: Nur gucken, nicht anfassen! 

 Das Rauchen ist während des ganzen Aufenthalts nicht erlaubt. 

 Tragt Sorge zu den Kopfhörern des akustischen Tour-Guide-Systems. 

 Herumrennen und sich gegenseitig zu stossen ist strengstens verboten. 

 Beim Rundgang durch die Anlage tragen alle eine Warnweste. Bei Unterstufen- und 

Mittelstufenkindern empfehlen wir darüber hinaus das Tragen von Helmen. 

HINWEISE SPEZIELL FÜR LEHRPERSONEN 

 Kinder sind ab dem 8. Lebensjahr in der KEZO willkommen. 

 Die Verantwortung für die Schülerinnen und Schüler liegt bei den Lehrpersonen 

sowie den Begleitpersonen. 

 Für die Betreuung einer Schulklasse empfehlen wir die Anwesenheit von mindestens 

zwei Begleitpersonen. 

 Grobe Verstösse gegen die obigen Regeln können zu 

einem Platzverweis, zu einer Anzeige oder zu 

Schadenersatzforderungen führen.  

 

Wir wünschen Ihnen einen spannenden und informativen 

Aufenthalt! 

KEZO Besucherwesen 

Direktwahl 044 938 31 20 

besucher@kezo.ch 


